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Zulassung zur Kassenärztlichen Versorgung 
Ärzte und PP/ KJP benötigen die Zulassung, wenn sie gesetzlich Krankenversicherte ambulant 
behandeln und „über Versichertenkarte der Krankenkasse“ abrechnen wollen. Die Zulassung 
wird vom Zulassungsausschuss erteilt. Dieses Gremium ist paritätisch besetzt mit Mitgliedern 
der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und der Krankenkassen. Die Zulassungserteilung ist im 
SGB V und in der Zulassungsverordnung-Ärzte geregelt, die auch für PP und KJP gilt (§ 1 Abs. 
3 Ärzte-ZV).  
 
Voraussetzung der Zulassung ist die Eintragung in das Arztregister (§ 95 Abs. 2 SGB V). 

Arztregistereintrag

Zulassung

Approbation

Fachkunde-
nachweis

Ende
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nein

(Voraussetzung für)

 
Arztregister 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen führen für jeden Zulassungsbezirk Arztregister (§ 95 Abs. 2 
SGB V). Voraussetzung für die Eintragung von Psychotherapeutinnen und -therapeuten in das 
Arztregister ist: 
 

1.  die Approbation nach § 2 oder § 12 des Psychotherapeutengesetzes und 
 
2.  der Fachkundenachweis. 
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Approbation 
Die Approbation wird von der zuständigen Landesbehörde (in Berlin: Landesamt für Gesundheit 
und Soziales / LAGeSo) erteilt. Voraussetzung der Approbation ist die Ausbildung in einem wis-
senschaftlich anerkannten Verfahren, d.h. das  Verfahren muss wissenschaftlich plausibel be-
gründbar sein.1 Die Approbation wird für den Arztregistereintrag durch Vorlage der Urkunde (§ 4 
Abs. 2 b Ärzte-ZV) nachgewiesen. Die Approbation wird inhaltlich nicht von der KV überprüft.2 
 
Fachkundenachweis 
Die KV prüft, ob die Fachkunde in einem der 3 Richtlinienverfahren (RL-Verfahren) nachgewie-
sen ist, da nur diese Verfahren von der gesetzlichen Gesundheitsversorgung anerkannt sind. 
Die Approbation wird dabei nicht infrage gestellt.  
Die Ausbildungsbescheinigungen können in vollem Umfang überprüft werden, wenn sie sowohl 
für die Approbation als auch für den Fachkundenachweis gelten. Der Umfang der Prüfung 
durch die KV richtet sich danach, nach welcher Vorschrift die Approbation erteilt wurde: 
 

Ausbildung und Prüfung („Normalfall“) 
§ 2 I PsychThG (§ 95 c S. 2 Nr.1 SGB V) 
Es wird lediglich geprüft, ob das im Prüfungszeugnis bescheinigte Verfahren ein RL-
Verfahren ist.3 
 
Übergangsrecht,  
§ 12 PsychThG (§ 95 c S. 2 Nr.3 SGB V) 
Wurde die Approbation nach Übergangsrecht (§ 12 PsychThG) erteilt, muss die Ausbil-
dung im RL-Verfahren nachgewiesen werden. Die KV überprüft zudem die Fall- und Stun-
denzahl. 
 
Ausbildung im Ausland  
Abs § 2 II und III PsychThG (§ 95 c S. 2 Nr. 2 SGB V) 
Es wird geprüft, ob Ausbildung/ Lehrgang/ Prüfung in einem RL-Verfahren erfolgt sind.4 

                                                 
1 Die Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit sind dabei nicht gleichzusetzen mit den Anforderungen an die Wis-
senschaftlichkeit bei den Richtlinienverfahren. Der Wissenschaflichkeitsbegriff im PsychThG ist weiter und offener als 
im Sozialrecht (siehe Jerouschek, Kommentar PsychThG, § 1 Rn. 31, jurisPK-SGB V Pawlita, § 95 c Rn. 14). Wäh-
rend sozialrechtlich lediglich die 3 Richtlinien-Verfahren (Anerkennung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss) 
als wissenschaftlich gelten, ist für die approbationsrechtliche Anerkennung die Anerkennung durch die Landesbehör-
de -im Zweifel nach Einholung des Gutachtens des wissenschaftlichen Beirats- entscheidend (§ 11 PsychThG).  
2 jurisPK-SGB V Pawlita, § 95 c Rn. 18. 
3 jurisPK-SGB V Pawlita, § 95 c Rn. 25. 
4 jurisPK-SGB V Pawlita, § 95 c Rn. 26. 
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§ 95c SGB V 

Voraussetzung für die Eintragung von Psychotherapeuten in das Arztregister 

Bei Psychotherapeuten setzt die Eintragung in das Arztregister voraus:  

1. die Approbation als Psychotherapeut nach § 2 oder 12 des Psychotherapeutengesetzes  

und 

2. den Fachkundenachweis. 

 

Der Fachkundenachweis setzt voraus  

1. für den nach § 2 Abs. 1 des Psychotherapeutengesetzes approbierten Psychotherapeuten, daß der Psychothe-
rapeut die vertiefte Ausbildung gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 des Psychotherapeutengesetzes in einem durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 Abs. 6a anerkannten Behandlungsverfahren erfolgreich abge-
schlossen hat; 

2. für den nach § 2 Abs. 2 und Abs. 3 des Psychotherapeutengesetzes approbierten Psychotherapeuten, daß die 
der Approbation zugrundeliegende Ausbildung und Prüfung in einem durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss nach § 92 Abs. 6a anerkannten Behandlungsverfahren abgeschlossen wurden; 

3. für den nach § 12 des Psychotherapeutengesetzes [Übergangsrecht] approbierten Psychotherapeuten, daß er 
die für eine Approbation geforderte Qualifikation, Weiterbildung oder Behandlungsstunden, Behandlungsfälle und 
die theoretische Ausbildung in einem durch den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
anerkannten Behandlungsverfahren nachweist 

 

§ 2 PsychThG 

Approbation 

(1) Eine Approbation nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller  

1.  Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
heimatloser Ausländer im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer ist, 

2.  die vorgeschriebene Ausbildung abgeleistet und die staatliche Prüfung bestanden hat, 

3.  sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur 
Ausübung des Berufs ergibt, 

4.  nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist und 

5.  über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 

(2) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 2 gilt als erfüllt, wenn aus einem in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwor-
benen Diplom hervorgeht, dass der Inhaber eine Ausbildung erworben hat, die in diesem Staat für den unmittelbaren 
Zugang zu einem dem Beruf des Psychologischen Psychotherapeuten oder dem Beruf des Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten entsprechenden Beruf erforderlich ist. Diplome im Sinne dieses Gesetzes sind Ausbildungs-
nachweise gemäß Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22, 2007 Nr. L 
271 S. 18) in der jeweils geltenden Fassung, die dem in Artikel 11 Buchstabe d oder Buchstabe e der Richtlinie ge-
nannten Niveau entsprechen. Satz 2 gilt auch für einen Ausbildungsnachweis oder eine Gesamtheit von Ausbil-
dungsnachweisen, die von einer zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat ausgestellt wurden, sofern sie eine in 
der Gemeinschaft erworbene abgeschlossene Ausbildung bescheinigen, von diesem Mitgliedstaat als gleichwertig 
anerkannt wurden und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung des Berufs des Psychologischen Psychotherapeu-
ten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten dieselben Rechte verleihen oder auf die Ausübung des 
Berufs des Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vorbereiten. 
Satz 2 gilt ferner für Berufsqualifikationen, die zwar nicht den Erfordernissen der Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-
ten des Herkunftsmitgliedstaats für die Aufnahme oder Ausübung des Berufs des Psychologischen Psychotherapeu-
ten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten entsprechen, ihrem Inhaber jedoch nach dem Recht des 
Herkunftsmitgliedstaats erworbene Rechte nach den dort maßgeblichen Vorschriften verleihen. Antragsteller mit 
einem Ausbildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang zu 
absolvieren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, wenn  

1.  ihre nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der in diesem Gesetz geregelten Ausbildungs-
dauer liegt, 
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2.  ihre Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch die Ausbildung 
nach diesem Gesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten 
oder der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vorgeschrie-
ben sind, 

3.  der Beruf des Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten eine 
oder mehrere reglementierte Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat des Antragstellers nicht Bestand-
teil des dem Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten entspre-
chenden Berufs sind, und wenn diese Unterschiede in einer besonderen Ausbildung bestehen, die nach diesem 
Gesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten oder der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten gefordert wird, und sich auf 
Fächer beziehen, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die von dem Ausbildungsnachweis abgedeckt 
werden, den der Antragsteller vorlegt, oder 

4.  ihr Ausbildungsnachweis lediglich eine Ausbildung auf dem in Artikel 11 Buchstabe c der Richtlinie genannten 
Niveau bescheinigt 

und ihre nachgewiesene Berufserfahrung nicht zum Ausgleich der unter den Nummern 1 bis 4 genannten Unter-
schiede geeignet ist. Die Antragsteller haben das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprü-
fung zu wählen. 

(2a) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 2 gilt auch als erfüllt, wenn Antragsteller bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 Nr. 1 eine in einem Drittland erworbene abgeschlossene Ausbildung in einem dem Beruf des 
Psychologischen Psychotherapeuten oder dem Beruf des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten entspre-
chenden Beruf nachweisen und die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist. In die Prüfung der Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes sind die in anderen Staaten absolvierten Ausbildungsgänge oder die in anderen 
Staaten erworbene Berufserfahrung einzubeziehen. Die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes im Sinne des Sat-
zes 1 wird anerkannt, wenn  

1.  die Antragsteller einen Ausbildungsnachweis vorlegen, aus dem sich ergibt, dass sie bereits in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum als Psychologische Psychotherapeutin oder Psychologischer Psychotherapeut oder als 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut anerkannt wurden, 

2.  sie über eine dreijährige Berufserfahrung in der Psychologischen Psychotherapie oder der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, der den Ausbildungsnachweis anerkannt hat, verfügen 
und 

3.  der Mitgliedstaat, der die Ausbildung anerkannt hat, diese Berufserfahrung bescheinigt. 

Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nach den Sätzen 1 bis 3 nicht gegeben oder ist eine Prüfung der 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nur mit unangemessenem zeitlichen oder sachlichen Aufwand möglich, weil 
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus Gründen, die nicht in der Person der Antragsteller liegen, von die-
sen nicht vorgelegt werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen. Der Nachweis wird durch 
das Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf den Inhalt der staatlichen Abschlussprüfung erstreckt. Dabei hat 
sich diese Prüfung auf diejenigen Bereiche zu beschränken, in denen die vorhandene Ausbildung hinter der in diesem 
Gesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten oder der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten geregelten Ausbildung zurück-
bleibt. 

(3) Ist die Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 1 nicht erfüllt, so kann die Approbation in besonderen Einzelfällen oder 
aus Gründen des öffentlichen Gesundheitsinteresses erteilt werden. Ist zugleich die Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 
2 nicht erfüllt, so ist die Erteilung der Approbation nur zulässig, wenn der Antragsteller eine in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworbene, den Voraussetzungen der Richtlinie 2005/36/EG entsprechende abgeschlossene Ausbil-
dung nachweist. Absatz 2 gilt entsprechend. Für Personen mit einer außerhalb des Geltungsbereichs dieses Geset-
zes abgeschlossenen Ausbildung gelten die Absätze 2 und 2a Satz 1, 3, 4 und 5 entsprechend. 

(3a) Die Absätze 2, 2a und 3 gelten entsprechend für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, soweit sich hinsichtlich 
der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften eine Gleichstel-
lung ergibt. 

(4) Soll die Erteilung der Approbation wegen Fehlens einer der Voraussetzungen nach Absatz 1 abgelehnt werden, so 
ist der Antragsteller oder sein gesetzlicher Vertreter vorher zu hören. 

(5) Ist gegen den Antragsteller wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich die Unwürdigkeit oder Unzuverläs-
sigkeit zur Ausübung des Berufs ergeben kann, ein Strafverfahren eingeleitet, so kann die Entscheidung über den 
Antrag auf Erteilung der Approbation bis zur Beendigung des Verfahrens ausgesetzt werden. 


